
Anderunesantrage zum FDP-Antrag vom 16.06.2022

1. Der Kreistag richtet einen ,,Ausschuss zur Begleitung der Riickholung radioaktiven Abfalle aus der Schacht-
anlage Asse II" ein.

Anderungsantrag:

DasThema ASSE II mit samtlichen dazu gehorigen Angelegenheiten wird federfiihrend dem Ausschuss fur
Sicherheit, Ordnung und Gesundheit (SOG) zugeordnet.

Der SOG ist der Gefahrenabwehrausschuss des Kreistags. Feuerwehrwesen, Pandemievorsorge und -be-
kampfung sowie samtliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes werden in ihm beraten. Die ASSE II-
Thematik ist primar eine der Gefahrenabwehr - und die Verknupfung mit vorgenannten Teil-Themen sowie
der Gesundheitsvorsorge und des Gesundheitsschutzes begriinden die Zuordnung.

Der SOG wird situativ erganzende Fachausschusssitzungen anberaumen.

2. Die Landratin wird beauftragt den Begleitprozess mit offentlichen Sitzungen der groBen Asse-11-Begleit-
gruppe fortzufuhren.

Anderungsantrag:

Der Begleitprozess wird umgehend durch Anberaumung einer offentlichen Sitzung der A2B groB fortge-
fiihrt. In der 1. Sitzung der A2B groB werden gem. dem Tendenzbeschluss des Kreistags die Eckpunkte ei-
nes Vertrags vorgestellt.

3. Der Landkreis Wolfenbiittel informiert, moglichst mit Unterstutzung der BGE, die Burgerinnen und Burger
iiber geplante bzw. bereits vollzogene Flachenankaufe fiir die geplante Konditionierung und Zwischenlage-
rungderAbfalle.

Eine entsprechende Umsetzung durch Information des Kreistags und der Offentlichkeit erfolgt bei Annahme
des Antrags ,,Das Thema ,,Asse" und die Atommullruckholung bilden beijederKreistagssitzung den ersten
materiellen sitzungsbezogenen Tagesordnungspunkt" in jeder Kreistagssitzung im ersten materiellen sit-
zungsbezogenen Tagesordnungspunkt - und danach liber die Informationskanale des Landkreises Wolfen-
biittel. Der FDP-Antrag wird somit obsolet.

Der Antrag zu 4. der FDP ist u.E. nach derzeit (noch) nicht angesagt; wir werden den Gang der Beratung auf uns
wirken lassen und im Fachausschuss aller Voraussicht nach keine Empfehlung abgeben:

4. Die Landratin wird beauftragt mit dem Land Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und der bun-
deseigenen BGE einen offentlich-rechtlichen Vertrag zu schlieBen, der eine Konditionierung von Fremdabfal-
len ausschlieBt und den Betrieb der Anlage zeitlich begrenzt.

Anlage 2 zum Protokoll des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und 
Landwirtschaft vom 29.08.2022


